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Bebauungsplan Nr. 6 „Zum Bolz“, 4. Änderung, M 1 : 1.000  
 

  

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) in der zuletzt 
geltenden Fassung 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 24.11.2017 (BGBl. I Seite 3786) 
in der zuletzt geltenden Fassung 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBI. Seite 576) in der zuletzt geltenden Fassung  
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I  Seite 
58) in der zuletzt geltenden Fassung 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Die zulässige Grundfläche darf durch die in § 19 (4) Ziffer 1-3 BauNVO genannten Anlagen 

um maximal 25 % überschritten werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB). 
 
2. Die Baugrundstücke müssen mindestens zu 15 % der Grundstücksfläche eine Bepflanzung 

aus Gehölzen der heutigen, potentiellen natürlichen Vegetation (hpnV) aufweisen. Die An-
pflanzungen innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern können in 
diese Berechnungen mit einbezogen werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB). 

 
3. Bei Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl muss je 20 m² Überschreitung zu-

sätzlich zu den Anpflanzungen nach Textlicher Festsetzung Nr. 3 ein Obstbaum auf dem je-
weiligen Grundstück angepflanzt und dauerhaft unterhalten werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b 
BauGB). 

 
4. Innerhalb der Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen ist unter Aussparung einer maximal 5 m breiten Zufahrt je 4 m² mindestens ein 
standortgerechter Laubstrauch, 60-100 cm, zweimal verpflanzt, anzupflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB). 

 
5. Auf Grundstücken mit 5 und mehr Einstellplätzen ist je angefangener 6 Einstellplätze min-

destens ein hochstämmiger Laubbaum anzupflanzen(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB). 
 
6. Die anzupflanzenden Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang im Verhältnis 1:1 

durch Gehölze der heutigen potentiellen Vegetation (hpnV) und Obstgehölz auf dem Grund-
stück zu ersetzen. Zur HPNV gehören folgende Gehölzarten:  

 Sträucher:  
 Hasel (Corylus avellana), Schneeball (Viburnum opulus und Viburnum lantana), Holunder 

(Sambucus), Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Hainbuche (Carpinus betulus), Hundsrose 
(Rosa canina), Liguster (Ligustrum vulgare), Schlehe (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus 
monogyna), Obststräucher aller Sorten 

 Höhe bei Pflanzung: mind. 30 x 100 cm  

 Bäume:  
 Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Baumhasel (Corylus colurna), Birke (Betula), Buche (Fagus 

silvatica), Eberesche (Sorbus aucuparia), Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus 
betulus), Kastanien (Aesculus hippocastanum), Vogelkirsche (Prunus avium), Salweide (Salix 
caprea), Stieleiche (Quercus robur), Obstbäume aller Sorten  

 Höhe bei Pflanzung: Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm. Für Obstgehölze gelten die 
Qualitätsbestimmungen des Bundes Deutscher Baumschulen. 

 (§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)  
 
7. Innerhalb der Baugebiete sind auf den jeweiligen Baugrundstücken geeignete Flächen vor-

zuhalten, auf denen das gesamte auf dem Baugrundstück anfallende Oberflächenwasser ver-
sickern bzw. verdunsten kann (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB). 

 
 

HINWEIS 

Laut Landkreis Celle steht das Grundwasser im Änderungsbereich zeitweise sehr nahe unter der 
Geländeoberkante an. Sollten Gebäude mit Keller errichtet werden, seien diese in wasserdichter 
Wannenbauweise auszuführen. Es sei nicht zulässig, den Grundwasserspiegel durch künstliche 
Entwässerungstechnik dauerhaft abzusenken. 
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Präambel 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) und des § 58 Abs. 2 des Nds. Kommunal-
verfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils zuletzt 
geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Bröckel diesen Bebauungsplan Nr. 6 
„Zum Bolz“, 4. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung und den Textlichen 
Festsetzungen, als Satzung nebst Begründung beschlossen. 
 
Bröckel, den  
 
                                             Siegel                              
                                                                                                
                                                                                               Bürgermeister  
 
                                                                                         
_________________________________________________________________ 

Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am                    die Aufstellung der 
4. Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am                    ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
Bröckel, den  
 
                                             Siegel                              
                                                                                                
                                                                                               Bürgermeister  
                                                                                           
_________________________________________________________________ 

Planunterlage 

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte 
  Maßstab 1:1000  
  Gemarkung: Bröckel  Flur: 5 
 
 Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder-

sächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung 
 

 © 2022  
Landesamt für Geoinformation 
und Landentwicklung Niedersachsen 
Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg 

 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Auftrags-
nummer: 224916-2, Stand vom 14.10.2022).  
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geo-
metrisch einwandfrei. 
 
 
 
 
 
     Siegel 
 
 
……………... 
(Unterschrift) 
 
 
_________________________________________________________________ 

Planverfasser 

Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom 
 
Hannover im Dezember 2022 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Öffentliche Auslegung 

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am                    dem Entwurf der 
4. Änderung des Bebauungsplanes und Begründung zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m beschlossen. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am                    ortsüblich 
bekanntgemacht. 

Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes und Begründung hat 
vom                    bis einschließlich                    gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen. 
 
Bröckel, den  
 
                                             Siegel                              
                                                                                                
                                                                                               Bürgermeister  
_______________________________________________________________ 

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde hat die 4. Änderung des Bebauungsplanes nach Prüfung 
der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am                    als 
Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 
 
Bröckel, den  
 
                                             Siegel                              
                                                                                                
                                                                                               Bürgermeister  
_______________________________________________________________ 

Inkrafttreten 

Der Satzungsbeschluss der 4. Änderung des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB am                    ortsüblich bekanntgemacht worden. 

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes ist damit am                    rechtsverbindlich 
geworden. 
 
Bröckel, den                    
 
                                             Siegel                              
                                                                                                
                                                                                               Bürgermeister  
                                                                                          
_______________________________________________________________ 

Frist für Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis der 4. Änderung des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

sind nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden                          (§ 
215 BauGB). 

Bröckel, den  
 
                                               Siegel 
 
                                                                                               Bürgermeister 
 
_______________________________________________________________ 

                                           Anmerkung:  *) Nichtzutreffendes streichen 
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BEGRÜNDUNG 
 
 
1. Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Gemeinde Bröckel hat die Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 
„Zum Bolz“ beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Der Planbereich befindet sich im Westen Bröckels südlich und westlich des bestehenden 
Parkplatzes am Ende der Straße „Zum Bolz“ 

Er wird auf dem Deckblatt dieser Bebauungsplanänderung mit Begründung im Maßstab 
1:5.000 dargestellt. 

 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Regionale Raumordnungsplanung 

Das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Landkreis Celle zeigt den 
Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung im Übergang zwischen der 
nachrichtlichen Darstellung als „in rechtskräftigen F.-Plänen ausgewiesene Baufläche“ und 
einer unbezeichneten Fläche. 

Der Entwurf des neuen RROP 2016 enthält keine eigenen Darstellungen für den Bebau-
ungsplanbereich. 

Ziele und Grundsätze der Raumplanung werden durch die Inhalte des Bebauungsplanes 
nicht beeinträchtigt. 

 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel, zu der die Gemeinde Bröckel 
gehört, stellt für den Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung eine 
Fläche für den Gemeinbedarf „Spiel-, Sport- und Freizeitnutzung“ dar. 

Innerhalb der derzeit geplanten 19. Änderung wird stattdessen ein Sondergebiet Hotel / 
Fitness und eine südlich angrenzenden Grünfläche für eine Grünanlage vorgesehen. 

Aufgrund der Planungsziel der Gemeinde Bröckel für den vorliegenden Änderungsbereich 
wird die Samtgemeinde Flotwedel als Planungsträger für die Flächennutzungsplanung 
gebeten, eine entsprechende Berichtigung des Flächennutzungsplanes vorzunehmen. 
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Ausschnitt aus dem Arbeitsplan des Flächennutzungsplanes 
mit geplanter 19. Änderung, M 1 : 5.000 
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Berichtigung des Flächennutzungsplanes, M 1 : 5.000 
 

  

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) in der zuletzt 
geltenden Fassung 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 24.11.2017 (BGBl. I Seite 3786) in der 
zuletzt geltenden Fassung 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBI. Seite 576) in der zuletzt geltenden Fassung  
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I  Seite 58) in 
der zuletzt geltenden Fassung 
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2.3 Bisherige Bebauungsplanung 

Im ursprünglichen Bebauungsplan wird westlich des Parkplatzes eine Grünfläche für einen 
Gehölzstreifen festgesetzt, die mit zwei Einzelbäumen zu bepflanzen ist, während entlang 
der West- und Südgrenze des bisherigen Parkplatzes eine zweireihige Pflanzung aus 
Sträuchern vorzunehmen ist. 

Südlich der Parkplatzfläche ist eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft vorgesehen, die als Gras- und Krautfläche 
anzulegen und ebenfalls mit Sträuchern zu bepflanzen ist. Am Westrand sind vier Bäume 
als zu erhalten festgesetzt. 

Wiederum südlich wird ein Dorfgebiet festgesetzt, das bei einer Grundflächenzahl von 0,3 
eingeschossig in offener Bauweise bebaut werden darf. Die Grundflächenzahl darf durch 
Nebenanlagen um bis zu lediglich 25 % überschritten werden. Es werden 
Anpflanzfestsetzungen getroffen, die unter anderem auch von dem Maß der Überschreitung 
der Grundflächenzahl durch Nebenanlagen abhängen. Die zu verwendenden Arten sind 
festgelegt. Einzelbäume sind zu erhalten. Das Oberflächenwasser ist auf den 
Baugrundstücken zu versickern oder zu verdunsten. Stellplätze sind in wasserdurchlässiger 
Bauweise anzulegen. 

Die bisherigen Änderungen des Bebauungsplanes betreffen nicht den Geltungsbereich 
dieser 4. Änderung. 

 
2.4 Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung) 

Innerhalb des Änderungsbereiches sind Anpflanzungen rund um den Parkplatz erfolgt, 
während die Maßnahmenfläche sich als Grünland ohne Strauchanpflanzungen darstellt. 

 
 
3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Planungsziel ist zum einen eine Erweiterung des vorhandenen Parkplatzes bis an die 
westliche Planbereichsgrenze heran. Dadurch soll ein entsprechender Parkbedarf in 
diesem Bereich gedeckt werden können. Die westlich des Parkplatzes bislang vorhandenen 
Anpflanzungen können nicht erhalten werden. Stattdessen soll auf dem Grundstück des 
westlich angrenzenden Wiesenweges eine wegebegleitende Anpflanzung erfolgen, zu der 
sich die Gemeinde Bröckel in einem städtebaulichen Vertrag gegenüber der Unteren 
Naturschutzbehörde beim Landkreis Celle verpflichtet. 

Südlich des Parkplatzes soll die bislang nicht entsprechenden Festsetzungen des 
Bebauungsplanes anzulegende Grünfläche aufgegeben und im Zuge einer 
Nachverdichtung des Innenbereiches einer baulichen Nutzung zugänglich gemacht 
werden. Zu diesem Zweck wird das südlich angrenzende Dorfgebiet nach Norden erweitert. 
Die dort geltenden Festsetzungen werden für den Änderungsbereich übernommen, so dass 
eine einheitliche Nutzbarkeit entsteht. Lediglich die Festsetzung der zu erhaltenden 
Einzelbäume wird nicht übernommen, da sie in der Anzahl nicht mehr vorhanden sind. 
Stattdessen wird eine randliche Strauchpflanzung festgesetzt, die aber durch eine 
notwendige Zufahrt unterbrochen werden darf. Durch die Strauchpflanzung im 
Zusammenhang mit den westlich des Parkplatzes neu anzupflanzenden Bäumen kann eine 
ausreichende Eingrünung des Ortsrandes erreicht werden. 

Die verkehrliche Erschließung des erweiterten Dorfgebietes kann als über die hier 
vorhandenen Baugrundstücke erfolgen. Eine öffentliche Erschließung ist nicht vorgesehen. 
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Ausschnitt aus dem ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 6 „Zum Bolz“, M 1 : 1.000 
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Das Aufstellungsverfahren wird gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB 
beschleunigt durchgeführt. Durch die Planung wird kein Vorhaben ermöglicht, das eine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung begründete. Es liegen keine 
Anhaltspunkte dafür vor, dass Ziele des Artenschutzes, Erhaltungsziele und der Schutz-
zweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutz-
gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes beeinträchtigt werden könnten. Der 
Grenzwert gemäß § 13 (1) Nr. 1 BauGB von 20.000 m² zulässiger Grundfläche wird nicht 
erreicht. Der Bebauungsplan kann damit im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 
Von einer Umweltprüfung mit anschließendem Umweltbericht wird gemäß § 13a (2) Nr. 1 
BauGB abgesehen. 

 
 
4. Zur Verwirklichung der 4. Änderung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen 
 
4.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Geltungsbereich dieser Bebauungs-
planänderung nicht bekannt. 

 
4.2 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- oder Entsorgung des Planbereiches kann durch Anschluss an vorhandene 
Anlagengesichert werden. Das Oberflächenwasser ist vor Ort zu versickern bzw. zu ver-
dunsten. 

 
4.3 Städtebauliche Werte 

Der Änderungsbereich hat eine Größe von 0,2400 ha 

davon sind 
 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – Parkplatzfläche 0,0235 ha 
 Dorfgebiet 0,2165 ha 
 
 
Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 6 

„Zum Bolz“ 

vom            bis einschließlich            

gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Gemeinde Bröckel 
beschlossen. 

Bröckel,  den  

 
                                                    Siegel 

 
   Bürgermeister 
 


